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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ab dem 01. Januar 2017 gibt es so einige gravierende Änderungen in der Pflegelandschaft. 

Denn das neue Pflegestärkungsgesetz II tritt in Kraft. Was dies im Einzelnen für uns alle bedeutet, 

erfahren Sie in dieser Ausgabe unserer HANSEATIC-Zeitschrift, die sich diesem Thema ausführlich 

widmet.

Da die meisten Pflegebedürftigen in Deutschland zu Hause versorgt werden, wird ein weiterer 

Schwerpunkt unserer Arbeit die Schulung von pflegenden Angehörigen sowie ehrenamtlich 

tätigen Personen sein. Wir werden diesen Bereich weiter ausbauen und berichten darüber auf 

Seite 4.

Aber auch die Beratungseinsätze für Pflegebedürftige, die Pflegegeld 

beziehen und diese halb- bzw. vierteljährlich ihrer Pflegekasse nachweisen 

müssen, können durch den  HANSEATIC Pflegedienst wahrgenommen 

werden.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Start in das neue Jahr,

Ihr Thomas Seidel und das Team der HANSEATIC Pflegedienst GmbH   
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Pflegeschulungen und Pflegekurse
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für Angehörige und Ehrenamtliche

Jeder der einen Pflegebedürftigen zu 
Hause versorgt weiß, wie schwer dies ist 
und wie groß die physische und psychi-
sche Belastung sein kann. Viele fühlen 
sich allein gelassen und sind mit der 
Situation oftmals überfordert. 

Teilweise „rund um die Uhr“ für den 
pflegebedürftigen Angehörigen da zu 
sein ist eine große Herausforderung 
und Bedarf einer guten Unterstützung 
und Schulung dieser Personengruppe.  

Wir möchten pflegende Angehörige 
und ehrenamtlich tätige Personen 
gerne dabei  helfen, sich auf die heraus-
fordernde Tätigkeit in der häuslichen 
Umgebung vorzubereiten bzw. diese 
besser zu meistern. Aus diesem Grund 
bieten wir kostenlose Pflegekurse an 
sowie Pflegeschulungen in der jewei-
ligen Häuslichkeit. 

Hier können unsere erfahrenen Pflege-
fachkräfte ihr Können und Wissen weiter 
geben und so manchen kleinen Trick 
verraten, wie bestimmte Dinge leichter 
zu Händeln sind. 

Denn manchmal sind es gerade die 
Kleinigkeiten, die viel bewirken können.

Aber auch die Gewissheit zu haben, 
sich bei Problemen vertrauensvoll an 
jemanden wenden zu können und über 
mögliche Hilfen informiert zu werden, 
kann bereits unterstützend sein und 
Sicherheit bieten.

Da wir entsprechende Verträge haben, 
werden diese Leistungen direkt mit 
der Pflegekasse abgerechnet und sind 
somit für den Kunden kostenlos.

Bei Fragen oder weiteren Informationen 
nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.
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Pflegestärkungsgesetz II
Was ändert sich 2017?

Das Pflegestärkungsgesetz ist seit Jah-
ren Thema in den Medien: 

2015 wurde das Pflegestärkungsgesetz 
I umgesetzt, 2016 trat das Pflegestär-
kungsgesetz II in Kraft, 2017 folgt die Um-
setzungsphase, und danach erwartet uns 
auch schon das Pflegestärkungsgesetz III. 

Damit Sie bei den vielen Gesetzes-
änderungen den Überblick behalten, 
möchten wir diese Ausgabe der Zeitung 
für eine Zusammenfassung aller wichtigen 
Informationen nutzen. 

Wir beschränken uns hier auf das aktuell 
relevante Pflegestärkungsgesetz II (PSG 
II), dessen Regelungen am 1. Januar 2017 
wirksam werden. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle 
Informationen, die für Sie als pflegebe-
dürftige Person, als Angehöriger oder als 
noch in einen Pflegegrad einzustufende 
Person  wichtig sind. 

Für Fragen stehen wir Ihnen immer gerne 
zur Verfügung.

Die Fakten einmal für Sie in Kürze zu-
sammengefasst:

• Im Zentrum des PSG II steh die Einführung  
 eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs.

• Es gibt ein neues Begutachtungsverfahren  
 des MDK.

• Pflegestufen werden durch Pflegegrade   
 ersetzt.

• Die Leistungen der Pflegeversicherung   
 werden verbessert und sind flexibler   
 einsetzbar.

• Am 1. Januar 2017 treten das neue    
 Begutachtungsverfahren und die    
 Umstellung auf Pflegegrade in Kraft.

• Zugang zu Leistungen soll vor allem   
 demenziell erkrankten Personen    
 ermöglicht werden.

• Der Zugang zu Rehamaßnahmen wird   
 verbessert.

• Insgesamt setzt die Hilfe der    
 Pflegeversicherung früher, mit Beginn   
 der Pflegebedürftigkeit, an.

• Zur Finanzierung steigt der Satz der   
 Pflegeversicherung um 0,2 Prozentpunkte.
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Was ändert sich für Pflegebedürftige?
Der neue Pflegebdürftigkeitsbegriff

Im Zentrum des Pflegestärkungsgeset-
zes steht der neue Pflegebedürftigkeits-
begriff. 

Er soll erstmals allen Pflegebedürftigen 
gleichberechtigten Zugang zu Pflege-
leistungen ermöglichen, unabhängig 
davon, ob sie aufgrund körperlicher 
oder geistiger Beeinträchtigungen pfle-
ge- oder unterstützungsbedürftig sind. 

Wurde doch am bisherigen System be-
mängelt, dass Menschen mit einer geis-
tigen Beeinträchtigung, wie z. B. einer 
Demenz, zu wenig berücksichtigt wur-
den. 

Dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
zufolge sind Personen pflegebedürf-
tig, die Beeinträchtigungen der Selbst-
ständigkeit oder Fähigkeitsstörungen 
aufweisen und deshalb der Hilfe durch 
andere bedürfen.

Modul  7 und 8 werden nicht zur Bewertung herangezogen, sondern bei der Pflegeplanung, 
Pflegeberatung und Versorgungsplanung berücksichtigt.

MODUL 4

MODUL 5

MODUL 6MODUL 3

MODUL 7 MODUL 8

MODUL 2

MODUL 1

Mobilität (z. B. Fortbewegung innerhalb 
des Wohnbereichs, Treppensteigen)

Fähigkeit zur Selbstversorgung 
(Grundpflege, z. B. Körperpflege, Ernährung)

Bewältigung von krankheits- und 
therapiebedingten Anforderungen/Belastun-

gen (z. B. Medikation, Wundversorgung, 
Arztbesuche, Therapieeinhaltung)

Gestaltung des Alltagslebens und 
soziale Kontakte (z. B. Gestaltung des 

Tagesablaufs)

Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 
(z. B. örtliche und zeitliche Orientierung) 

Außerhäusliche Aktivitäten 
(z. B. Teilnahme an Veranstaltungen und Nut-

zung von öffentlichen Transportmitteln)

Haushaltsführung
(z. B. Einkaufen, Waschen, Putzen)

Selbststeuerungskompetenz/Verhalten und 
psychische Problemlagen (z. B. nächtliche Unruhe, 
selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten)

Abbildung 1
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Im Rahmen des Begutachtungsverfah-
rens stellt der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung (MDK) die Pflege-
bedürftigkeit fest und nimmt die Ein-
stufung in Pflegegrade vor. 

Hierfür werden sechs Aktivitätsberei-
che (Module) betrachtet (Abbildung 1). 
Bei dieser Überprüfung geht es einer-
seits darum, festzustellen, wie selbst-
ständig die Person die Aktivitäten aus-
führen kann. 

Was ändert sich für Pflegebedürftige?
Das neue Begutachtungsassessment

Andererseits soll festgestellt werden, 
wo die Selbstständigkeit oder die Fä-
higkeiten beeinträchtigt sind und daher 
Hilfe vonnöten ist. 

Für jedes Modul werden dabei Punkte 
vergeben. Die Bewertung der 6 Modu-
le wird dann prozentual bei der Einstu-
fung in die fünf Pflegegrade berücksich-
tigt (Abbildung 2).

Abbildung 2

MODUL 1

MODUL 2*
MODUL 3*

MODUL 4

MODUL 5

MODUL 6

10 %

15 %

40 %

20 %

15 %
1
2
3
4
5

 geringe Beeinträchtigung

 erhebliche Beeinträchtigung

 schwere Beeinträchtigung

 schwerste Beeinträchtigung

 schwerste Beeinträchtigung**

Beeinträchtigung der 

Selbstständigkeit

Pflegegrade

*   Nur das Modul mit dem höheren Wert wird für die Bewertung berücksichtigt.
** Mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung
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Zum 1. Januar 2017 werden alle Pflege-
bedürftigen, die bereits in eine Pflege-
stufe nach dem alten System eingestuft 
waren, in den jeweils höheren Pflege-
grad überführt. 

Pflegebedürftige, bei denen eine ein-
geschränkte Alltagskompetenz festge-
stellt worden war, werden sogar in den 
übernächsten Pflegegrad überführt 
(siehe Tabelle).

* mit eingeschränkter Alltagskompetenz

Personen, die bereits eine Pflegestufe haben, 
werden wie folgt in die Pflegegrade überführt:

0 meAK* 1 1 meAK* 2 meAK* 3 3 meAK* 3 Härtefall2PflegestufeBis 31.12.2016

Ab 01.01.2017 Pflegegrad 2 3 4 5

Was ändert sich für Pflegebedürftige?
Umstellung der drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade

Hierfür ist weder eine erneute Antrag-
stellung noch eine Wiederholung der 
Begutachtung notwendig. Keine der 
Pflegestufen wird dem Pflegegrad  1 
zugeordnet. 

In den Pflegegrad 1 wird vielmehr eine 
neue Gruppe eingestuft, und zwar Per-
sonen, die bisher noch keine Leistungen 
der Pflegekasse erhalten konnten. Nach 
dem alten Pflegebedürftigkeitsbegriff 
galten sie nicht als pflegebedürftig.
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Was ändert sich für Pflegebedürftige?
Bestandsschutz

Die Bundesregierung hat festgelegt, 
dass keiner der bisherigen Leistungs-
bezieher schlechtergestellt werden 
soll. 

Deshalb enthält das Pflegestärkungs-
gesetz einen Leistungs- und Bestands-
schutz, der regelt, dass alle Pflegebe-
dürftigen, die vor dem 1. Januar 2017 
Leistungen bezogen haben, ab diesem 
Datum mindestens dieselben Leistun-
gen erhalten. Durch die Umwandlung 
der Pflegestufen in Pflegegrade ist dies 
gewährleistet, denn alle Pflegebedürf-
tigen erhalten automatisch höhere Leis-
tungen. 
Beispiel: Pflegestufe 1 wird zu Pflege-
grad 2 mit 316 Euro Pflegegeld statt zu-
vor 244 Euro.

AUSNAHME: Zusätzliche Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen
Nach altem Recht gab es monatlich 
104   Euro bzw. 208 Euro als erhöhten 
Betrag. Nach neuem Recht stehen je-
dem Pflegebedürftigen monatlich ein-
heitlich 125 Euro zu. Wer zuvor der er-
höhten Beitrag erhalten hat, wäre dann 
schlechtergestellt. 

Der Bestandsschutz regelt in diesem 
Fall, dass die Differenz in Höhe von 83 
Euro zusätzlich gezahlt wird. Vorausset-
zung ist, dass jene Leistungen, die eine 
pflegebedürftige Person durch die Um-
stellung auf die Pflegegrade bezieht, 
nicht bereits höher als 83 Euro ausfallen.

Änderungen bei den Pflegesachleistungen
Die Sachleistungen (häusliche Pflegehilfe) 
eines Pflegedienstes werden zukünftig in 
die folgenden drei Bereiche unterteilt:

• körperbezogene Pflegemaßnahmen 
• pflegerische Betreuungsmaßnahmen 
• Hilfen bei der Haushaltsführung  

Dies fiel bisher unter häusliche Betreu-
ung nach § 124 SGB XI und unter Grund-
pflege sowie unter Hauswirtschaft nach
§ 36 SGB XI.
Neben den angepassten Begrifflichkei-
ten der Sachleistungen ist hier auch die 
Anspruchsberechtigung neu geregelt. 
Mussten früher die Grundpflege und die 
hauswirtschaftliche Versorgung sicherge-
stellt sein, bevor Betreuungsleistungen in 
Anspruch genommen werden durften, so 
kann zukünftig frei aus diesen Leistungs-
angeboten gewählt werden.
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Was ändert sich für pflegende Angehörige?
Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen und Beratung

Rentenversicherung
Die Rentenbeiträge für alle Pflegeper-
sonen, die einen Pflegebedürftigen 
im Pflegegrad 2 bis 5 mindestens 10 
Stunden wöchentlich, verteilt auf min-
destens zwei Tage zu Hause, betreuen, 
werden künftig von der Pflegeversiche-
rung gezahlt. 

Die Rentenbeiträge steigen hierbei mit 
zunehmender Pflegebedürftigkeit. Wer 
einen Angehörigen mit außerordentlich 
hohem Unterstützungsbedarf (Pflege-
grad 5) pflegt, erhält um 25 Prozent hö-
here Rentenbeiträge als bisher. 

Auch Angehörige, die einen ausschließ-
lich demenzkranken Pflegebedürftigen 
betreuen (heute Pflegestufe 0), werden 
zukünftig über die Rentenversicherung 
abgesichert sein.

Arbeitslosenversicherung 
Für Pflegepersonen, die aus dem Beruf 
aussteigen, um pflegebedürftige Ange-
hörige zu pflegen, bezahlt die Pflege-
versicherung künftig auch die Beiträge 
zur Arbeitslosenversicherung für die 
gesamte Dauer der Pflegetätigkeit. 

Sollte nach dem Ende der Pflegetä-
tigkeit kein nahtloser Wiedereinstieg 
in den Beruf möglich sein, können die 
Pflegepersonen Arbeitslosengeld und 
Leistungen der aktiven Arbeitsförde-
rung beanspruchen. Gleiches gilt für Per-
sonen, die für die Pflege den Leistungs-
bezug aus der Arbeitslosenversicherung 
unterbrechen.

Beratung
Pflegende Angehörige erhalten einen 
eigenen Anspruch auf kostenfreie indi-
viduelle Pflegeberatung. Ebenfalls ste-
hen ihnen Pflegekurse/-schulungen zu, 
in denen neben Beratungsinhalten auch 
praktische Anleitungen angeboten wer-
den. Auf Wunsch können die Pflege-
kurse in der häuslichen Umgebung der 
pflegebedürftigen Person durchgeführt 
werden. Ihre Pflegekasse ist verpflich-
tet, diese Angebote vorzuhalten.
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 Was ändert sich für noch nicht Eingestufte?

Für die Vorbereitung auf die Einstufung 
der Pflegebedürftigkeit gibt es das 
sogenannte Pflegetagebuch, in dem 
Pflegepersonen minutengenau doku-
mentieren, wie viel Zeit die Pflege der 
pflegebedürftigen Person täglich in An-
spruch nimmt.

Bis zum 31. Dezember 2016 bleibt das 
Pflegetagebuch ein geeignetes Hilfs-
mittel, um sich auf die Einstufung der 
Pflegebedürftigkeit in Pflegestufen vor-
zubereiten.

Da statt des Faktors Zeit im neuen Be-
gutachtungsverfahren die Selbststän-
digkeit im Vordergrund steht, empfiehlt 
es sich, ab 2017 anstelle des Pflegeta-
gebuchs ein „Selbstständigkeitsmeter“ 
zu erstellen. Es soll erfassen, in welchen 
Bereichen die Selbstständigkeit der 
pflegebedürftigen Person beeinträch-
tigt ist und wo sie auf  Hilfe angewiesen 
ist.

Hierfür sollten die Module, die oben auf 
Seite 6 beschrieben sind, bzw. die Ein-
zelpunkte in den jeweiligen Bereichen 
bewertet werden. 

Ab Januar 2017 stellen wir Ihnen ger-
ne unser „Selbstständigkeitsmeter“ zur 
Verfügung. Sprechen Sie unsere Mitar-
beiter einfach an, und Sie erhalten die 
ausgedruckte Version zum Ausfüllen. 

Mithilfe dieses „Selbstständigkeitsme-
ters“ können Sie sich auf den Besuch des 
Gutachters des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung  (MDK) vor-
bereiten. Es hilft Ihnen, Ihre persönliche 
Einschätzung gegenüber dem Gutach-
ter darzulegen.

Hinweis: Die Anwesenheit einer über 
die Pflegesituation Auskunft gebenden 
Pflegekraft während der Begutachtung 
kann hilfreich sein. Wir stehen Ihnen zu 
diesem Zweck gerne zur Verfügung.

Vorbereitung auf die Einstufung der Pflegebedürftigkeit

Name der/des Pflegebedürftigen: 
Alter: Geschlecht: M W

"Selbstständigkeitsmeter" 
zur Vorbereitung auf den MDK-Besuch

Größe: Gewicht: 

Leben Angehörige in der Nähe?

Sind diese in die Betreuung involviert?

Sind andere Helfer (z.B. Nachbarn, Freunde oder sonstige Personen) im Einsatz?

Werden Betreuungsleistungen nach § 45 SGB XI in Anspruch genommen

(niedrigschwellige Betreuungsleistungen, Tagespflege oder sonstiges)?

Wohn- und Versorgungssituation
Wie oft und in welchem Zeitumfang? Worin besteht die Unterstützung?

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

Wohnsituation

Wer organisiert die Haushaltsführung (Einkaufen, Waschen, Putzen etc.)? Wer?

Alleinlebend Zweipersonenhaushalt Mehrpersonenhaushalt

Halten Sie alle Dokumente für den Gutachter bereit, welche Diagnosen und Pflegebedürftigkeit nachweisen können (Arztbriefe, Krankenhausberichte etc.)!

Befunderhebung zu Schädigungen und Beeinträchtigungen

Wenn ja, welche?

Gibt es körperliche oder geistige Einschränkungen, wie etwa starke Schermzen, Fettleibigkeit oder psychische Erkrankungen, die die Pflege/Betreuung beeinflussen? ja nein

liegen bereit

Nutzen Sie bereits Hilfs- und Pflegehilfsmittel (z. B. Einmalhandschuhe, Urinfla-

sche, Inkontinenzmaterial, Hausnotruf, Gehwagen, Lagerungskissen)?
ja nein Wenn ja, welche?

Welche Hilfs- und Pflegehilfsmittel würden Sie sich wünschen? 

Modul 1 - Mobilität

selbstständig überwiegend
selbstständig

überwiegend
unselbstständig unselbstständig Bemerkung

Positionswechsel im Bett

Halten einer stabilen Sitzposition

Umsetzen

Fortbewegung innerhalb des Wohnbereichs

Treppensteigen

Modul 2 - Kognitive und kommunikative Fähigkeiten

Bemerkung
Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld

Fähigkeit:

Örtliche Orientierung

Zeitliche  Orientierung

Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen
Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen

Treffen von Entscheidungen im Alltag

Verstehen von Sachverhalten und Informationen

Erkennen von Risiken und Gefahren

Mitteilen von elementaren Bedürfnissen

Verstehen von Aufforderungen

Beteiligen an einem Gespräch

unbeeinträchtigt 
vorhanden 

größtenteils 
vorhanden

in geringem 
Maße vorhanden

nicht 
vorhanden

die Person trägt keinen nennenswerten 
Anteil zur Durchführung der

Aktivität bei

nur ein geringer Anteil der Aktivität 
kann ohne Unterstützung 

durchgeführt werden

der größte Teil der Aktivität 
kann ohne weitere Unterstützung 

durchgeführt werden

die gesamte Aktivität kann 
ohne Unterstützung 

durchgeführt 

Die Graduierung der Selbstständigkeit
selbstständig überwiegend 

selbstständig
überwiegend 

unselbstständig unselbstständig
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Anis
der Freund der Verdauung

Der aromatische Lakritzgeschmack von 
Anis erinnert an den letzten Urlaub am 
Mittelmeer – das angenehme Klima, das 
leckere Essen und die herzlichen Leute. 

In Griechenland wird der beliebte Anis-
schnaps Ouzo üblicherweise als Aperitif 
zum Essen genossen. In der Türkei wird  
Raki serviert und in Frankreich Pernod 
und Anisette. 

Anis gilt als eine der ältesten Heil- und 
Gewürzpflanzen der Welt. Bereits vor 
ca. 3600 Jahren wussten die Ägypter 
um die Wirkung der Pflanze. Erst viel 
später kam das Aniskraut über Grie-
chenland nach Mitteleuropa. 

Im Mittelalter wurde es in Deutschland 
in Kräutergärten der Klöster angebaut. 
Die Nonnen und Mönche verkauften 
das gewonnene ätherische Öl als Heil-
mittel.

Dass Anisgetränke zum Essen gereicht 
wird, kommt nicht von ungefähr, denn 
die Anisfrüchte enthalten eine Vielzahl 
von ätherischen Ölen, die leicht ent-
krampfend wirken und deshalb oft bei 
Völlegefühl und bei Blähungen gereicht 
werden. So können schwere Mahlzeiten 
leichter verdaut werden. 

In Indien beispielweise wird nach dem 
Essen oft ein kleines Schälchen mit Anis-
samen und Zuckerperlen gereicht, die 
den Geschmack im Mund neutralisieren 
und den Magen beruhigen sollen. 

In der dunklen Herbst- und Erkältungs-
zeit kann Anis auch bei Erkältungen 
Abhilfe schaffen. Anisöl in heißem Tee 
oder Wasser kann trockenen Husten lin-
dern. Allerdings sollten Allergiker und 
auch Asthmatiker vorher Rücksprache 
mit ihrem Hausarzt halten, da Überre-
aktionen nicht auszuschließen sind.

Ein Tipp zur vorweihnachtlichen Zeit:  
selbst gemachter Glühwein. Anis verleiht 
dem Punsch einen ganz besonderen und 
charakteristischen Geschmack!
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Anis Schneeflocken
in der Weihnachtsbäckerei

Butter schaumig rühren. Puderzucker 
sieben und mit Mehl, Speisestärke, 
Vanillezucker und Anis mischen und 
unter das Fett rühren. 1–2 EL eiskaltes 
Wasser zufügen und alles gut zu einem 
glatten Teig verkneten. Den Teig 
zugedeckt ca. 30 Minuten kühl stellen.
 
Aus dem Anisteig kirschgroße Kugeln 
formen und auf zwei mit Backpapier 
ausgelegte Backbleche  setzen. Die 
Kugeln mit einer Gabel leicht flach drü-
cken. Dann blechweise im vorgeheizten 
Backofen bei 175 Grad 12–15 Minuten 
backen. Auskühlen lassen und dann mit 
Puderzucker bestäuben.

125g Butter

50g Puderzucker

60g Mehl

125g Speisestärke

1 Pck. Vanillezucker

1EL Anis, gemahlen

1 EL Puderzucker, zum Bestäuben

Zutaten:

Wir wünschen Ihnen
viel Freude beim Backen!
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Jetzt das 3 x Gold-Angebot bestellen 
und genießen!

Rufen Sie uns an! 0 40 - 89 20 00
www.landhaus-kueche.de  apetito AG, Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine

Liefer-Service vor Ort an 365 Tagen im Jahr 

Jetzt ins Haus bestellen!
„3 x Gold“-Angebot:
An 3 Tagen ein DLG-prämiertes Mittags gericht  

mit  Dessert, für nur 6,39 E pro Tag

- ganz ohne vertragliche Bindung -

Leckere Gerichte, die  direkt ins Haus 

gebracht werden – diesen Service 

bietet die Landhausküche. Für alle, 

die den Komfort der  Landhausküche 

kennenlernen möchten, gibt es jetzt 

das „3 x Gold “-Angebot. Neben 

einem heißen Mittagessen bringt der 

Kurier auch Desserts direkt ins Haus. 

„Die DLG-prämierten  Gerichte 

wie der ‚Pfifferlingstopf vom Rind 

in Burgundersoße‘ oder die ‚Mini 

 Steakletts vom Schweine filet‘  zählen 

zu den Favoriten unserer Gäste“, so 

Chefkoch Robert Weber. 

                                              

Das Angebot der Landhausküche 

zeichnet sich durch leckere  Gerichte 

mit natürlichem Geschmack sowie 

einem zuverlässigen Lieferservice 

aus. Die Köche der  Landhausküche 

legen großen Wert auf die Quali-

tät, Frische und Herkunft der Zu-

taten. So wissen sie immer genau, 

wo die  verwendeten Zutaten her-

kommen. Außerdem verzichten 

sie ganz bewusst auf Zusatzstoffe, 

wie Geschmacksverstärker und 

 Konservierungsstoffe. Und das 

schmeckt man!

Für mehr Informationen sind die 

freundlichen  Mitarbeiterinnen 

der  Landhausküche telefonisch 

 erreichbar: 

Montag bis Freitag  

von 8.00 bis 18.00 Uhr 

0 40 - 89 20 00
www.landhaus-kueche.de

Für mich gekocht. Für mich gebracht. Von 

Die Landhaus küche 
 liefert Mittags gerichte 
 direkt ins Haus
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PSG II - 

Die Referenten, Maike Schulz und 
Thomas Seidel, sind auf jede Frage 
und jedes Problem eingegangen. So 
konnten die Besucher zufrieden und 
beruhigt nach Hause gehen. 

Wir haben gemerkt, dass bezüglich 
der vielen Neuerungen teilweise große 
Verunsicherungen bestanden und bei 
vielen Betroffenen sicher auch noch 
bestehen.

Natürlich werden wir auch weiterhin 
für eine gute Information und 
Aufklärung rund um das Thema Pflege 
sorgen. Dazu werden wir künftig u.a. 
für pflegende Angehörige sowie 
ehrenamtlich Pflegende individuelle 
Pflegeberatungen und Pflegekurse 
anbieten. Mehr dazu gibt es auf Seite 4 
dieser Zeitschrift.

Wie gut, dass wir rechtzeitig 
angefangen haben. Eine Menge Arbeit 
liegt hinter uns, doch gut organisiert 
und vorbereitet kann nun der 1. Januar 
2017 und damit das neue Pflegestär-
kungsgesetz II (kurz PSG II genannt) 
kommen. 

Aber nicht nur die HANSEATIC-
Mitarbeiter, sondern auch unsere 
Kunden und die interessierte 
Öffentlichkeit, wurden von uns 
informiert.

Dazu organisierten wir unter anderem 
bereits im November zwei öffentliche 
Informationsveranstaltungen für alle 
Interessierten. Diese fand auch sehr 
großen Zuspruch und wurde mit 
großem Interesse und vielen Fragen 
verfolgt. 

wir sind vorbereitet
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Als Resultat können wir auf jeden Fall 
feststellen, dass der Gesetzgeber mit 
dem PSG II die häusliche Betreuung von 
Pflegebedürftigen weiter gestärkt und 
ausgebaut hat. 

Auch wenn noch nicht alles „rund“ ist, 
es ist sicher ein großer Schritt in die 
richtige Richtung. Bleibt nun abzuwar-
ten, wie sich alles in die Praxis umsetzen 
lässt und wie eventuelle Anfangsschwie-
rigkeiten schnell überwunden werden 
können. 

Wir sind jedenfalls optimistisch und 
freuen uns auf die neuen Herausfor-
derungen.

PFLEGESTÄRKUNGS
GESETZ PSG II

Zur besseren Planung bitten wir Sie um eine 
verbindliche Anmeldung per Telefon, Fax 
oder E-Mail. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 
Personen begrenzt.

TELEFON:

FAX:

E-MAIL:

040 – 226 37 110

040 – 226 37 11 99

info@hanseatic-pflegedienst.de

 • Die neuen fünf Pflegegrade (es gibt dann  
keine Pflegestufen mehr).

 • Der Übergang von einer Pflegestufe  
in einen Pflegegrad.

 • Die neuen Geldansprüche in den jeweiligen 
Pflegegraden (Geldleistung,  
Kombinationsleistung, Sachleistung).

 • Die neuen Leistungsansprüche in  
der Pflegeversicherung.

 • Mögliche Betreuungsleistungen.

 • Die Anspruchsvoraussetzungen für  
einen Pflegegrad.

Wir informieren Sie u.a. über:

Unsere Kontaktdaten:

HANSEATIC Pflegedienst



Auswärts stark!
Der Johanniter-Fahrdienst.

Weitere Informationen unter:  
 040 7686662, www.johanniter.de/harburg

Arztbesuch oder Privatfahrt
für Menschen mit eingeschränkter Mobilität


